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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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173 3. Ordnungsbehördlichen Verordnung für 2019  
über das Offenhalten von Verkaufsstellen im Stadtteil 
Lindenthal vom 22. Juli 2019

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 aufgrund des § 6 
Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S.172), in Kraft getreten am 30. März 2018, für die Stadt Köln 
verordnet:

§ 1
(1)	 Im Stadtteil Lindenthal dürfen die Verkaufsstellen am 

Sonntag, dem 25.08.2019, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet sein.

Die Sonderöffnungszeit gilt für Verkaufsstellen innerhalb der 
folgenden Grenzlinie: 

Lindenthal
Dürener Straße zwischen Falkenburgstr. – Herbert-Lewin-Str. 
(einschließlich des Bereichs 250 m links und rechts der Fahr-
bahn)

§ 2
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelas-
senen Geschäftszeiten und Grenzlinien offen hält. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungs-
gesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2019.

	 Stadt Köln
	� als örtliche Ordnungsbe-

hörde

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,
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	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.7.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor

174 Zweihunderteinundsiebzigste Satzung über die Fest-
legungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln vom 
28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbau- 
liche Maßnahmen vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712/SGV. NRW. 
610) in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. 1994, S. 666/SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – und § 8 der Sat-
zung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen 
vom 28.02.2005 (ABI. Stadt Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450, 
2014, S. 119) diese Satzung beschlossen:

§ 1
Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgesehe-
nen bzw. durchgeführten straßenbaulichen Maßnahmen wer-
den gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßen-
bauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 folgende Festlegungen 
getroffen:

1.	 Brüsseler Straße� (Stadtbezirk 1)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Roonstraße/Lindenstraße
	 bis 	Richard-Wagner-Straße
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

2.	 Brüsseler Straße� (Stadtbezirk 1)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Richard-Wagner-Straße
	 bis 	Aachener Straße
	 Hauptgeschäftsstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 4
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

3.	 Brüsseler Straße� (Stadtbezirk 1)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Aachener Straße
	 bis 	Brüsseler Platz
	 Hauptgeschäftsstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 4
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

4.	 Brüsseler Straße� (Stadtbezirk 1)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Brüsseler Platz
	 bis 	Bismarckstraße
	 Hauptgeschäftsstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 4
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten bzw. Austausch der Leuchtkörper.

5.	 An der Mergelskaule� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Krückelstraße (südliche Grenze Flurstück 1642)
	 bis 	Wendeplatz
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

6.	 Auf dem Sandberg� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Poller Hauptstraße
	 bis 	Siegburger Straße
	 Haupterschließungsstraße gemäß § 3 Absatz. 2 Ziffer 2
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten bzw. Austausch der Leuchtkörper.

7.	 Auf dem Sandberg� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Siegburger Straße
	 bis 	Rolshover Straße
	 Hauptverkehrsstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 3
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

8.	 Im Gartenhof/Seidelstraße� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Siegburger Straße
	 bis 	Krückelstraße (nördliche Grenze Flurstück 1819)
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

9.	 Krückelstraße� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Siegburger Straße
	 bis 	�Seidelstraße
		  (südwestliche Grenze Flurstück 3026/189)
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

10.	 Krückelstraße� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	�An der Mergelskaule
		  (nordöstliche Grenze Flurstück 2374/189)
	 bis 	Poller Kirchweg
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.
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11.	 Schreberstraße� (Stadtbezirk 7)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Raiffeisenstraße (nördliche Grenze Flurstück 687)
	 bis 	Krückelstraße
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

12.	 Johannes-Stumpf-Straße� (Stadtbezirk 9)
	 in dem Straßenabschnitt
	 von	Wichheimer Straße
	 bis 	Wendekreis
	 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
	 Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Aufstellen 

neuer Straßenleuchten.

§ 2
Diese Satzung tritt wie folgt in Kraft:
§ 1 Ziffern 1 bis 4 treten rückwirkend zum 01.03.2019 in Kraft.
§ 1 Ziffern 5 und 8 bis 11 treten rückwirkend zum 01.05.2019 
in Kraft.
§ 1 Ziffern 6 und 7 treten rückwirkend zum 01.04.2019 in 
Kraft.
§ 1 Ziffer 12 tritt rückwirkend zum 01.02.2019 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d) 	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor

175 Satzung über die abweichende Herstellung der  
Erschließungsanlage Zur Eiche von Lülsdorfer Straße 
bis Sandbergstraße in Köln-Porz-Langel  
vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/
SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Zur Eiche von Lülsdorfer Straße 
bis Sandbergstraße in Köln-Porz-Langel ist abweichend von 
§ 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der Stadt Köln über 
die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – Erschließungs-
beitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt Köln 2001,  
S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung 
– ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandparzellen end-
gültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor
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176 Satzung über die abweichende Herstellung der  
Erschließungsanlage Am Bahnhof von St.-Sebastianus- 
Straße (Kreisverkehr) bis Zum Bergfried in Köln-Porz- 
Wahn vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/
SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Am Bahnhof von St.-Sebastianus-
Straße (Kreisverkehr) bis Zum Bergfried in Köln-Porz-Wahn ist 
abweichend von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der 
Stadt Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt 
Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandpar-
zellen endgültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor

177 Satzung über die abweichende Herstellung der  
Erschließungsanlage Am Kutzpfädchen vom Ende 
des vorhandenen Teils (Höhe Kasseler Weg) bis 
Wendekreis in Köln-Fühlingen vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/
SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Am Kutzpfädchen vom Ende des 
vorhandenen Teils (Höhe Kasseler Weg) bis Wendekreis in 
Köln-Fühlingen ist abweichend von § 9 Absatz 1 Buchstabe 
a) der Satzung der Stadt Köln über die Erhebung eines Er-
schließungsbeitrages – Erschließungsbeitragssatzung – vom 
29. Juni 2001 (ABl. Stadt Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – ohne die Bildung selbst-
ständiger Straßenlandparzellen endgültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor
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178 Satzung über die abweichende Herstellung der  
Erschließungsanlage Markgrafenstraße von Clevischer 
Ring bis Kreisverkehr Berliner Straße in Köln-Mülheim 
vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/
SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Markgrafenstraße von Clevischer 
Ring bis Kreisverkehr Berliner Straße in Köln-Mülheim ist ab-
weichend von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der 
Stadt Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt 
Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandpar-
zellen endgültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor

179 Satzung über die abweichende Herstellung der 
Erschließungsanlage Niederkasseler Straße (Stich-
straße) von Niederkasseler Straße bis Wendeanlage 
in Köln-Porz-Lind vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 09.07.2019 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I  
S. 3634) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/
SGV. NRW. 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1
Die Erschließungsanlage Niederkasseler Straße (Stichstraße) 
von Niederkasseler Straße bis Wendeanlage in Köln-Porz-Lind 
ist abweichend von § 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der 
Stadt Köln über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – 
Erschließungsbeitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt 
Köln 2001, S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung – ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandpar-
zellen endgültig hergestellt.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor
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180 Satzung der Stadt Köln über die Errichtung und 
Unterhaltung von Notunterkünften für ausländische 
geflüchtete Personen vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 09.07.2019 
aufgrund der §§ 2, 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (SGV NW 2023) – in der bei Erlass 
der Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1
Zweckbestimmung

(1)	 Die Stadt Köln errichtet und unterhält mangels ausreichen-
der Übergangswohnheime zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen, die sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und 
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge – Flüchtlingsaufnah-
megesetz – FlüAG – der bei Erlass dieser Satzung gelten-
den Fassung ergeben, Notunterkünfte.

(2)	 Die Notunterkünfte dienen der vorübergehenden Unter-
bringung des in § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz genann-
ten Personenkreises sowie der vorübergehenden Unter-
bringung von Asylbewerbern und eingereisten obdachlo-
sen Ausländern, die auf der Grundlage des Ordnungsbe-
hördengesetzes untergebracht werden müssen.

	 Während der Unterbringung werden die aufgenommenen 
Personen mit sozialen Hilfen begleitet.

(3)	 Die Standorte aller Notunterkünfte und sonstiger zur Un-
terbringung erforderlichen Objekte, im folgenden „Ein-
richtungen“ genannt, sind in der Anlage, die Bestandteil 
dieser Satzung ist, aufgeführt. Die Oberbürgermeisterin 
kann durch schriftliche Festlegung Objekte streichen oder 
weitere in den Bestand aufnehmen. Die Änderungen des 
Bestandes sind im Amtsblatt der Stadt Köln bekannt zu 
machen.

§ 2
Aufnahme

(1)	 Zur Aufnahme in eine Einrichtung bedarf es einer Ver-
mittlung der Stadt Köln. Bei der Auswahl der Unterkunft 
werden, soweit möglich und vertretbar, die besonderen 
Belange und Merkmale des Aufzunehmenden (z. B. Größe 
und Struktur der Familie, Erkrankungen, Schule) berück-
sichtigt. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 
Einrichtung bzw. einen bestimmten Raum der Einrichtung 
besteht nicht.

(2)	 Durch die Aufnahme wird ein öffentlich-rechtliches Benut-
zungsverhältnis begründet.

(3)	 Mit der Aufnahme sind die Bewohner an die Bestimmun-
gen dieser Satzung und der Hausordnung gebunden und 
haben den mündlichen und schriftlichen Weisungen der 
mit der Aufsicht und Objektverwaltung beauftragten Per-
sonen Folge zu leisten.

§ 3
Ausstattung der Einrichtungen und Einbringung  

und Aufbewahrung beweglicher Habe
(1)	 Die Räume in den Einrichtungen sind von der Stadt Köln 

entsprechend der eingewiesenen Personenzahl ausrei-
chend möbliert. Das Mobiliar und die sonstigen Einrich-

tungsgegenstände gehören zum Inventar der jeweiligen 
Einrichtung und dürfen von den Bewohnern bei deren 
Auszug nicht mitgenommen werden. Die Ausstattung des 
zugewiesenen Raumes mit eigenen Möbeln und sonstigen 
Einrichtungsgegenständen ist nicht gestattet. Bewohner 
haben bei Einzug keinen Anspruch auf eine neuwertig re-
novierte Unterkunft. 

(2)	 Die Stadt Köln ist berechtigt, die Verkehrsflächen im Au-
ßen- und Innenbereich mit technischen Sicherungsmaß-
nahmen auszustatten.

(3)	 Die Stadt Köln ist berechtigt, Gegenstände, die Flucht- 
und Rettungswege sowohl im Innen- als auch im Außen-
bereich blockieren oder andere Bewohner beeinträch-
tigen, jederzeit zu entfernen und einzulagern. Das ein-
gelagerte Gut ist binnen eines Monats nach Beginn der 
Einlagerung zurückzunehmen. Wird es innerhalb dieser 
Frist nicht zurückgenommen und bleibt eine zur Abholung 
gesetzte Frist von einem weiteren Monat unbeachtet, ist 
die Stadt Köln befugt, das eingelagerte Gut zu verwerten. 
Steht der Wert des Gutes nach Prüfung der Verwertbar-
keit in keinem Verhältnis zum zu erzielenden Erlös, kann 
die Stadt Köln an ihm Besitz und Verwahrung aufgeben. 
Auf die Folgen ist in der Fristsetzung hinzuweisen. Ein die 
geschuldeten Gebühren und Kosten übersteigender Erlös 
ist dem Bewohner nur dann auszuzahlen, wenn innerhalb 
eines Monats nach den in Satz 3 genannten Fristen An-
sprüche geltend gemacht werden.

§ 4
Zutritt zu den Räumen der Einrichtungen

(1)	 Mitarbeitern und Beauftragten der Stadt Köln ist bei Vor-
liegen eines berechtigten Grundes der Eintritt zu den Zim-
mern bzw. Kojen zu gewähren. 

(2)	 Ein berechtigter Grund im Sinne des Abs. (1) ist insbeson-
dere gegeben:

	 a)	 zum Anbringen oder Warten von Rauchmelder
	 b)	 zum Begutachten gemeldeter Mängel
	 c)	� bei Vorliegen eines begründeteten Verdachts auf 

zweckwidrige Nutzung der Zimmer bzw. Kojen (z. B.  
Tierhaltung, Untervermietung, Verwahrlosung der 
Wohnung)

	 d)	� bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für drohende 
Schäden für das Eigentum (z.B. Auftreten von unan-
genehmen Gerüchen)

	 e)	� bei bestehender Gefahr für die körperliche Unver-
sehrtheit (z. B. Streit oder körperliche Auseinander-
setzungen unter Bewohnern)

	 f)	� bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte dafür, dass die 
in der Hausordnung festgelegten Vorschriften miss-
achtet werden

	 g)	 zum vorbeugenden Brandschutz

(3)	 Beauftragte der Stadt Köln sind in begründeten Ausnah-
mefällen, z. B. bei Gefahr im Verzug, berechtigt, die Zim-
mer bzw. Kojen auch ohne Einwilligung der Bewohner zu 
betreten.

(4)	 Beauftragte der Stadt Köln sind berechtigt, in regelmäßi-
gen Abständen die Zimmer bzw. Kojen auf die Anwesen-
heit der Bewohner zu kontrollieren um diese andernfalls 
gemäß § 10 Abs. 3 e) zu räumen.
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§ 5
Verbote und Hausordnung

(1) Folgende Vorhaben sind in den Einrichtungen nicht ge-
stattet:

 a) die Durchführung sämtlicher Baumaßnahmen 
 b) die Ausübung eines Gewerbes 
 c)  das Anbringen von Firmentafeln, Reklameschildern 

oder sonstigen Werbeeinrichtungen
 d)  das Anbringen von Antennen, Satellitenanlagen und 

sonstiger elektrischer Anlagen und Geräte
 e)  das Aufstellen und den Betrieb von Ölöfen und ande-

ren Heizquellen und Heizgeräten
 f) die Tierhaltung
 g) der Drogenkonsum sowie der Drogenhandel
 h) der Besitz von Waffen
 i)  das Aufstellen und der Betrieb von eigenen Wasch-

maschinen, Wäschetrocknern, Herden, Gasbrennern, 
Herdplatten u. ä.

 j)  die Nutzung jeglicher Geräte zur Zubereitung von 
Speisen und Getränken

 k)  die Beherbergung von Besuchern, die Aufnahme von 
Dritten und die Überlassung an andere Personen

 l)  das Einbringen von eigenem Mobiliar in die Einrich-
tung

 m)  das Abstellen von Fahrzeugen und Transportmitteln 
auf dem Gelände der Einrichtungen

(2) Es besteht ein generelles Besuchsverbot in den Zimmern 
bzw. Kojen der Einrichtungen.

(3) Weitere Rechte und Pflichten der Bewohner werden durch 
eine Hausordnung geregelt.

§ 6
Benutzungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der Einrichtung werden Gebühren in 
Höhe von monatlich 1.017,70 EUR erhoben. In dieser Summe 
sind sämtliche Kosten zum Betrieb der Einrichtung mit Aus-
nahme der Gemeinschaftsverpflegung enthalten.

§ 7
Auskunftspflicht

Die Benutzer der Einrichtungen haben auf Verlangen die Tat-
sachen, die für die Gewährung der Unterbringung maßgebend 
sind, insbesondere Veränderungen ihres Aufenthaltsstatus un-
aufgefordert mitzuteilen.

§ 8 
Instandhaltung

Tritt im Zimmer bzw. Koje ein Mangel auf, so muss dies der 
Bewohner einem für die Einrichtung Beauftragten der Stadt 
Köln unverzüglich mitteilen. Liegt die Ursache des Schadens 
nicht im Verschulden des Bewohners, trägt die Stadt Köln 
die Gesamtreparaturkosten. Der Bewohner haftet der Stadt 
Köln für Schäden, die er selbst oder seine Familienmitglieder 
schuldhaft oder grob fahrlässig verursacht hat.

§ 9
Beendigung des Benutzungsverhältnisses

(1) Das Benutzungsverhältnis endet durch

 a)  den Auszug und die Rückgabe der Unterkunft durch 
die Bewohner

 b) den Widerruf der Stadt Köln

	 c)	 Aufgabe der Unterkunft durch Auszug
	 d)	 das Ableben der eingewiesenen Person

(2)	 Der Verzicht ist gegenüber einem für die Einrichtung Be-
auftragten der Stadt Köln zu erklären.

(3)	 Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses gemäß 
Abs. 1 a) bis b) ist die Unterkunft von persönlichem Habe 
geräumt, besenrein und mängelfrei zu übergeben. Die 
Schlüssel sind einem für die Einrichtung Beauftragten der 
Stadt Köln auszuhändigen.

(4)	 Werden bei der Rückgabe der Unterkunft Mängel festge-
stellt, die auf unsachgemäße Behandlung durch die bis-
herigen Bewohner zurückzuführen sind, ist die Stadt Köln 
berechtigt, diese auf Kosten der bisherigen Bewohner 
fachgerecht beseitigen zu lassen.

(5)	 Wird das Benutzungsverhältnis gemäß Abs. 1 a) bis b) be-
endet und die Unterkunft oder Wohneinheit nicht vollstän-
dig geräumt zurückgegeben, ist die Stadt Köln berechtigt, 
unverzüglich die Räumung der Unterkunft oder Wohnein-
heit und die Einlagerung der beweglichen Habe zu veran-
lassen. Hinsichtlich der Aufbewahrungsfristen gelten die 
Vorschriften zu § 3 Abs. (3) entsprechend.

(6)	 Wird das Benutzungsverhältnis gemäß Abs. 1 c) beendet 
und ist die Unterkunft nicht vollständig geräumt, ist die 
Stadt Köln berechtigt, die bewegliche Habe auf Kosten 
des Bewohners zu entsorgen. Einer Fristsetzung bedarf es 
hierbei nicht. 

(7)	 Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses gemäß 
Abs. 1 d) ist die Stadt Köln nicht verpflichtet, die Erben 
oder Rechtsnachfolger zu ermitteln. Die Stadt Köln ist be-
rechtigt, in diesem Fall die Räumung der Unterkunft und 
die Einlagerung der beweglichen Habe unverzüglich zu 
veranlassen. Die bewegliche Habe wird in diesem Falle für 
3 Monate ab Ableben eingelagert.

§ 10
Widerruf, Verlegungen und Räumungen 

(1)	 Sobald ein Bewohner der Notunterkünfte einen Berech-
tigungsschein für eine andere Unterkunft, einen Einwei-
sungsschein für ein Flüchtlingswohnheim oder eine Ho-
teleinweisung erhält, kann die Stadt Köln den Bewohner 
ab dem darin genannten Datum nach pflichtgemäßem 
Ermessen in die darin genannte Einrichtung verlegen und 
aus der Notunterkunft räumen.

(2)	 Die Stadt Köln kann in besonderen Fällen nach pflichtge-
mäßem Ermessen die Berechtigung widerrufen und die 
Bewohner auch gegen ihren Willen in andere Einrichtun-
gen verlegen oder aus den Unterkünften räumen.

(3)	 Besondere Fälle im Sinne des Absatzes (2) liegen insbe-
sondere vor:

	 a)	� wenn Bewohner trotz mehrfacher schriftlicher Ermah-
nung wiederholt gegen die Satzung oder die Haus-
ordnung verstoßen

	 b)	� wenn anderweitig ausreichender Wohnraum zur Ver-
fügung steht

	 c)	� wenn im Zuge von Abbruch-, Reparatur- oder Um-
bauarbeiten eine Räumung aus Sicht der Stadt Köln 
notwendig ist 
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	 d)	� wenn im Zuge von Entwesungs- oder Reinigungsar-
beiten eine Räumung aus Sicht der Stadt Köln not-
wendig ist

	 e)	� wenn eine Unterkunft in den Einrichtungen von den 
Bewohnern, denen sie zugewiesen war, länger als  
3 Tage nicht zu Wohnzwecken genutzt wurde

	 f)	� wenn das Vertragsverhältnis für die Einrichtung zwi-
schen der Stadt Köln und Dritten endet

	 g)	� wenn die Zusammenlegung alleinstehender Personen 
notwendig ist

	 h)	� wenn die Einrichtung veräußert oder umgewidmet 
wird

	 i)	� wenn die Einrichtung aus dem Gültigkeitsbereich die-
ser Satzung entlassen wird und mit dem Bewohner 
kein anderes Benutzungs- oder Vertragsverhältnis zu-
stande kommt

	 j)	� wenn Personen nicht mehr zur selbstständigen Haus-
haltsführung im Stande sind

	 k)	� wenn durch fehlende Rücksichtnahme der Hausfrie-
den nachhaltig gestört ist

	 l)	� bei Drohungen oder tätlichen Angriffen seitens der 
Bewohner gegen andere Bewohner, Mitarbeiter oder 
Beauftragte der Stadt Köln

	 m)	� wenn der Bewohner das Zimmer bzw. die Koje zweck-
widrig genutzt hat

	 n)	� bei sonstigem schwerwiegendem gemeinschaftswid-
rigem Verhalten

(4)	 Bei Verlegung in eine andere Einrichtung ist das Schutz-
bedürfnis von zum Haushalt gehörigen Personen, ins-
besondere Kindern, die an den in Abs. (3) aufgeführten 
Verstößen unbeteiligt waren, angemessen zu berücksich-
tigen.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft und 
ist bis zum 24.01.2018 befristet.
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Anlage zur Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von 
Notunterkünften für ausländische geflüchtete Personen der 
Stadt Köln.

Übersicht über die Einrichtungen:

Anschrift	 PLZ Ort	 Stadtteil	
Boltensternstr. 2-4	 50735 Köln	 Riehl
Boltensternstr. 10a	 50735 Köln	 Riehl
Bonner Str. 478	 50968 Köln	 Marienburg
Herkulesstr. 42	 50823 Köln	 Neuehrenfeld
Butzweilerhofallee	 50829 Köln	 Ossendorf
Friedrich-Naumann-Str. 2	 51145 Köln	 Eil
Hardtgenbuscher	 51107 Köln	 Ostheim
Kirchweg 104
Luzerner Weg 70a	 51063 Köln	 Mülheim
Mathias-Brüggen-Str. 66	 50827 Köln	 Ossendorf
Ostlandstr. 39a	 50858 Köln	 Weiden
Ostmerheimer Str. 220	 51109 Köln	 Merheim
Ringstr. 38-44	 50996 Köln	 Rodenkirchen
Robert-Perthel-Str. 50	 50739 Köln	 Bilderstöckchen
Vorgebirgsstr. 22	 50677 Köln	 Neustadt-Süd

Übersicht über die Turnhallen

Anschrift	 PLZ Ort	 Stadtteil	
Am Portzenacker 1e	 51069 Köln	 Dünnwald
Beuthener Str. 14	 51065 Köln	 Buchheim
Burgwiesenstr. 125a	 51067 Köln	 Holweide
Dorotheenstr. 1a	 51145 Köln	 Porz
Escher Str. 247a	 50739 Köln	 Bilderstöckchen
Hermesgasse 120	 50735 Köln	 Niehl
Im Kamp 16	 50859 Köln	 Widdersdorf
Kantstr. 1a	 51103 Köln	 Kalk
Kopernikusstr. 40a	 51065 Köln	 Buchforst
Lindenbornstr. 15-17	 50823 Köln	 Ehrenfeld
Mainstr. 73a	 50996 Köln	 Rodenkirchen
Merianstr. 6	 50769 Köln	 Seeberg
Nesselrodestr. 15a	 50735 Köln	 Niehl
Niehler Kirchweg 35	 50733 Köln	 Nippes
Rochusstr. 80	 50827 Köln	 Bickendorf
Schulstr. 16a	 50767 Köln	 Pesch
Soldiner Str. 68	 50767 Köln	 Lindweiler
Westerwaldstr. 92 a	 51105 Köln	 Humboldt/
		  Gremberg

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor
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181 Änderung der Satzung der Stadt Köln über die  
Errichtung und Unterhaltung von Notunterkünften 
für ausländische geflüchtete Personen  
vom 22. Juli 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 09.07.2019 
aufgrund der §§ 2, 7 und 41 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (SGV NW 2023) – in der bei Erlass 
der Satzung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

I.
Die Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Not-
unterkünften für ausländische geflüchtete Personen der Stadt 
Köln (ABl. Stadt Köln 2018, Nr. 16, S. 19) wird wie folgt geän-
dert:

§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

§ 2
Aufnahme

(1)	 Zur Aufnahme in eine Einrichtung bedarf es einer Ver-
mittlung der Stadt Köln. Bei der Auswahl der Unterkunft 
werden, soweit möglich und vertretbar, die besonderen 
Belange und Merkmale des Aufzunehmenden (z. B. Größe 
und Struktur der Familie, Erkrankungen, Schule) berück-
sichtigt. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 
Einrichtung bzw. einen bestimmten Raum der Einrichtung 
besteht nicht.

§ 6 erhält folgende Fassung:

§ 6
Benutzungsgebühren

Für die Inanspruchnahme der Einrichtung werden Gebühren in 
Höhe von monatlich 1.017,70 EUR erhoben. In dieser Summe 
sind sämtliche Kosten zum Betrieb der Einrichtung mit Aus-
nahme der Gemeinschaftsverpflegung enthalten.

§ 11 erhält folgende Fassung:

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln rückwirkend zum 25.01.2018 in Kraft 

Anlage zur Änderung der Satzung über die Errichtung und Un-
terhaltung von Notunterkünften für ausländische geflüchtete 
Personen der Stadt Köln.

Übersicht über die Einrichtungen:

Anschrift	 PLZ Ort	 Stadtteil	
Boltensternstr. 10a	 50735 Köln	 Riehl
Bonner Str. 478	 50968 Köln	 Marienburg
Herkulesstr. 42	 50823 Köln	 Neuehrenfeld
Butzweilerhofallee	 50829 Köln	 Ossendorf
Friedrich-Naumann-Str. 2	 51145 Köln	 Eil
Luzerner Weg 70a	 51063 Köln	 Mülheim
Mathias-Brüggen-Str. 66	 50827 Köln	 Ossendorf
Ostlandstr. 39a	 50858 Köln	 Weiden
Ostmerheimer Str. 220	 51109 Köln	 Merheim
Ringstr. 38-44	 50996 Köln	 Rodenkirchen
Robert-Perthel-Str. 50	 50739 Köln	 Bilderstöckchen

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 22.07.2019	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 gez. Stephan Keller
	 Stadtdirektor

182 Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der 
Stadt Köln

Gemäß § 83 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 22.11.2017, 
bekannt gemacht am 10. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
der derzeit gültigen Fassung wird hiermit folgendes ortsüblich 
bekannt gemacht:

Die Beschlüsse des Umlegungsausschusses vom 28.11.2018 
zu nachstehenden Umlegungssachen sind wie folgt unan-
fechtbar geworden:

Im Umlegungsverfahren U 428 Etzelstr. in Köln-Mauenheim in 
der Gemarkung Nippes, Flur 90:

1.	 U 428.1 und 16 – Etzelstraße 190, Flurstücke 1392 und 
1393, betreffend Zuteilung von zwei endvermessenen 
städtischen Einwurfgrundstücken am 12.03.2019.

Die Beschlüsse des Umlegungsausschusses vom 20.03.2019 
zu nachstehenden Umlegungssachen sind wie folgt unan-
fechtbar geworden:

Im Umlegungsverfahren U 421 Gutnickstraße in Köln – Rog-
gendorf/Thenhoven in der Gemarkung Worringen:

1.	 U 421.1 und 2 – Gutnickstraße, Flur 42, Flurstücke 1033 
und 1034, betreffend Zuteilung von zwei endvermessenen 
Einwurfgrundstücken an die Stadt Köln am 03.05.2019,
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2.	 U 421.1 und 3 – Gutnickstraße, Flur 42, Flurstück 1035, 
betreffend Zuteilung eines endvermessenen Einwurf-
grundstücks an die Stadt Köln am 04.05.2019,

3.	 U 421.1, 4 und 5 – Gutnickstraße, Gutnickstraße 36,  
Flur 42, Flurstücke 1036, 1037 und 1038, Flur 95, Flurstü-
cke 524 und 525 betreffend gegenseitige Zuteilung von 
endvermessenen Einwurfsgrundstücken am 04.06.2019,

4.	 U 421.1 und 6 – Gutnickstraße, Flur 95, Flurstück 523, 
betreffend Zuteilung eines endvermessenen städtischen 
Einwurfgrundstücks am 04.06.2019,

5.	 U 421.1 und 7 – Gutnickstraße, Flur 95, Flurstück 522, 
betreffend Zuteilung eines endvermessenen städtischen 
Einwurfgrundstücks am 04.06.2019,

6.	 U 421.1 und 8 – Gutnickstraße, Flur 95, Flurstück 521, 
betreffend Zuteilung eines endvermessenen städtischen 
Einwurfgrundstücks am 24.05.2019,

7.	 U 421.1 und 10 – Gutnickstraße, Flur 42, Flurstück 1031, 
betreffend Zuteilung eines endvermessenen städtischen 
Einwurfgrundstücks am 08.06.2019,

Im Umlegungsverfahren U 427 Hermesgasse / Halfengasse in 
Köln-Niehl in der Gemarkung Longerich, Flur 99:

1.	 U 427.1, 2 und 2.1 – Hermesgasse, Halfengasse, Flur-
stücke 1627, 1628, 1632, betreffend gegenseitige Zu-
teilung von endvermessenen Einwurfgrundstücken am 
07.05.2019,

Im Umlegungsverfahren U 428 Etzelstr. in Köln-Mauenheim in 
der Gemarkung Nippes, Flur 90:

1.	 U 428.1 und 5 – Etzelstraße 212, Flurstück 1381, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 25.07.2019,

2.	 U 428.1 und 32 – Etzelstraße 160, Flurstück 1417, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 03.05.2019,

3.	 U 428.1 und 33 – Etzelstraße 158, Flurstück 1418, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 03.05.2019,

4.	 U 428.1 und 34 – Etzelstraße 156, Flurstück 1419, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 03.05.2019,

5.	 U 428.1 und 36 – Etzelstraße 152, Flurstück 1421, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 04.05.2019,

6.	 U 428.1 und 38 – Etzelstraße 148, Flurstück 1423, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 03.05.2019,

7.	 U 428.1 und 39 – Etzelstraße 146, Flurstück 1424, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen städtischen Ein-
wurfgrundstücks am 03.05.2019,

Im Umlegungsverfahren U 440 Kolmarer Str. in Köln-Merke-
nich in der Gemarkung Worringen, Flur 80:

1.	 U 440.1 und 2 – Kolmarer Straße, Flurstück 237, betref-
fend Zuteilung eines endvermessenen Einwurfgrund-
stücks an die Stadt Köln am 11.05.2019,

Im Umlegungsverfahren U 441 Steinrutschweg in Köln-Pesch 
in der Gemarkung Esch, Flur 4:

1.	 U 441.1 und 2 – Steinrutschweg, Flurstück 218, betreffend 
Zuteilung eines endvermessenen Einwurfgrundstücks an 
die Stadt Köln am 14.05.2019.

Gemäß § 83 Abs. 2 BauGB wird mit dieser Bekanntmachung 
der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss über 
die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt. Ferner schließt diese Bekanntmachung die Ein-
weisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten 
Grundstücke ein, soweit im Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung nichts anderes bestimmt ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellungen der Unanfechtbarkeit kann inner-
halb von sechs Wochen nach Bekanntmachung Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gestellt werden.
Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Stadt Köln, Wil-
ly-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, einzureichen.

Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet 
das Landgericht – Kammer für Baulandsachen – in Köln.

Hinweise:
In dem Verfahren vor der Baulandkammer des Landgerichts 
Köln können Anträge nur durch einen in der Bundesrepub-
lik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt gestellt werden. 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden ei-
nes bestellten Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.

Der Antrag kann schriftlich, zur Niederschrift oder in elektro-
nischer Form eingelegt werden. Bei einem Antrag in elektro-
nischer Form ist das elektronische Dokument mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen oder mittels De-Mail mit Absenderbestätigung nach 
§ 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes an die Stadt Köln zu übermit-
teln. Bei Verwendung der elektronischen Form sind besondere 
technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Interne-
tauftritt der Stadt Köln unter www.stadt-koeln.de im Impres-
sum unter „Rechtliche Hinweise“ unter der Kategorie „ So er-
reichen Sie uns online“, „Rechtsverbindliche formgebundene 
elektronische Kommunikation mit der Stadt“ aufgeführt sind. 

Köln, 25.07.2019

Der Geschäftsführer des Umlegungsausschusses
In Vertretung
gez. Heidi Steland

http://www.stadt-koeln.de
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183 Konzernabschluss 2018 der Stadtwerke Köln GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln GmbH hat 
am 19. Juni 2019 den Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2018, der mit einer Bilanzsumme von 5.483.369.679,00 Euro 
abschließt, billigend zur Kenntnis genommen.

Konzernabschluss und Konzernlagebericht können bei Bedarf 
im Verwaltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln 
(Ehrenfeld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5.  OG, Abteilung 
SWK 40, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Konzernabschlusses beauftragte 
KPMG GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am 
15. Mai 2019 folgenden Bestätigungsvermerk für den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht erteilt:

„Prüfungsurteile

„Wir haben den Konzernabschluss der Stadtwerke Köln Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, Köln und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2018, der Konzern-Gewinn und Verlustrech-
nung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapi-
talflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem zusammengefassten Anhang 
des Konzerns und der Stadtwerke Köln GmbH, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten 
Lagebericht des Konzerns und der Stadtwerke Köln  GmbH 
(im Folgenden: Konzernlagebericht) für das Geschäftsjahr 
vom 1.  Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die Er-
klärung zur Unternehmensführung nach §  289f Abs.  4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote), die in Abschnitt „Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen“ im Konzernlagebericht enthalten ist, haben 
wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 
Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Erklärung 
zur Unternehmensführung.

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

•	 die Erklärung zur Unternehmensführung nach §  289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote),

•	 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme 
des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses und Kon-
zernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein 
Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-
schlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, 
zum Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder 

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernla-
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-
sagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzern-
lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-

siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für 
die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, 
um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Kon-
zernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzern-
abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung 
für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit 
dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kon-
zerns.
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•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, im Juli

Die Geschäftsführung 

184 Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Köln GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln GmbH 
hat am 19. Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt 
beschlossen:

Von dem Jahresüberschuss von 77.142.028,30 4 werden 
48.300.000,00 4 an die Gesellschafterin Stadt Köln ausge-
schüttet und 28.842.028,30 4 werden den Gewinnrückla-
gen zugeführt.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
KPMG GmbH, Wirtschafts-prüfungsgesellschaft, Köln, hat am 
15. Mai 2019 folgenden Bestätigungsvermerk für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht erteilt:

„Prüfungsurteile

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Köln Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Köln – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem zusammengefassten Anhang 
des Konzerns und der Stadtwerke Köln GmbH, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten 
Lagebericht des Konzerns und der Stadtwerke Köln GmbH (im 
Folgenden: Lagebericht) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frau-
enquote), die im Abschnitt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Lagebericht enthalten ist, haben wir in Einklang mit den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmens-
führung.

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 

•	 die Erklärung zur Unternehmensführung nach §  289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) und

•	 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme 
des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab. 
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
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unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, im Juli

Die Geschäftsführung

185 Jahresabschluss 2018 der KölnBäder GmbH

Die Gesellschafterversammlung der KölnBäder GmbH hat am 
19.06.2019 den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt.

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses zu der Stadtwerke 
Köln GmbH und der Verlustausgleichsvereinbarung weist die 
Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte, 
EversheimStuible Treuberater GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Düsseldorf hat am 
27.03.2019 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der KölnBäder Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Köln, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der KölnBäder Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sons-
tige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten 
Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genann-
ten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die fol-
genden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lageberichts:
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•	 die in Abschnitt 7 des Lageberichts enthaltene Erklärung 
zur Unternehmensführung nach § 289 f HGB 

•	 die in den Abschnitten 1.3 und 1.4 des Lageberichts ent-
haltene nichtfinanzielle Erklärung nach § 289 b Abs. 1 
HGB

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen 
Teile des Geschäftsberichts - ohne weitere Querverweise auf 
externe Informationen - mit Ausnahme des geprüften Jahres-
abschlusses, des geprüften Lageberichts sowie unseres Be-
stätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
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•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, im Juli

Die Geschäftsführung

186 Jahresabschluss 2018 der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH

Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH hat am 12.06.2019 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2018 festgestellt.

Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 483.540,23 Euro aus, der vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Gesellschafterversammlung der Gewinnrücklage 
(Bauerneuerungsrücklage) zugeführt wird.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am  
27.03.2019 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH, Köln, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sons-
tige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten 
Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De-
zember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genann-
ten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informatio-
nen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die 
folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lagebe-
richts:

•	 die in Abschnitt XI. des Lageberichts enthaltene Erklärung 
zur Unternehmensführung nach § 289 f HGB 

•	 die in Abschnitten IX, X und XII des Lageberichts enthalte-
ne nichtfinanzielle Erklärung nach § 289 b Abs. 1 HGB

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen 
Teile des Geschäftsberichts – ohne weitere Querverweise auf 
externe Informationen - mit Ausnahme des geprüften Jahres-
abschlusses, des geprüften Lageberichts sowie unseres Be-
stätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-

gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, im Juli 2019

Die Geschäftsführung

187 AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH 
Jahresabschluss 2018 für die AWB Abfallwirtschafts-
betriebe Köln GmbH 

Die Gesellschafterversammlung der AWB Abfallwirtschaftsbe-
triebe Köln GmbH hat am 3. Juni 2019 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2018 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2018 betrifft das siebzehnte operative 
Geschäftsjahr der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH. 
Gegenüber dem Jahresergebnis vor Gewinnabführung laut 
Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von 11.003 T2 schließt es mit 
einem um 1.711 T2 besseren Ergebnis vor Gewinnabführung 
in Höhe von 12.714 T2 ab, wobei die Verbesserung gegenüber 
dem Vorjahresergebnis im Wesentlichen aus Sondereffekten 
resultiert. Auf Grund des im Jahr 2014 abgeschlossenen Er-
gebnisabführungsvertrags mit der alleinigen Gesellschafterin, 
der Stadtwerke Köln GmbH, wird ein handelsrechtlicher Jah-
resüberschuss von 0 T2 ausgewiesen.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie  AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Dipl.-
Kfm. Hans M. Klein + Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Steuerberatungsgesellschaft, Köln, hat am 28. März 
2019 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der AWB Abfallwirtschafts-
betriebe Köln GmbH, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der AWB Abfallwirtschafts-
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betriebe Köln GmbH, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
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Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame 

• Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-
heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä-
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti-
ge Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, im Juli 2019

Die Geschäftsführung

188 Jahresabschluss 2018 der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG

Die Hauptversammlung der Kölner Verkehrs-Betriebe AG hat 
am 19.  Juni  2019 den Jahres-abschluss zum 31.  Dezem-
ber 2018 festgestellt.

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses zu der Stadtwerke 
Köln GmbH und der Verlust-ausgleichsvereinbarung weist die 
Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte De-
loitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat 
am 18. April 2019 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG, Köln, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den La-
gebericht der Kölner Verkehrs-Betriebe AG, Köln, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
Die Erklärung zur Unternehmensführung nach §  289f Abs.  4 
HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie 
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ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsur-
teil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der 
oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter 
in den Abschnitten „Erläuterungen der Bilanz – (9) Rückstel-
lungen“ sowie „Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Ver-
pflichtungen“ des Anhangs und in den Abschnitten „Nord-Süd 
Stadtbahn – Ursachenforschung am Waidmarkt“ sowie „Ri-
siken und Chancen der künftigen Entwicklung“ des Lagebe-
richts aufmerksam, welche die Auswirkungen des Waidmarkt-
Unglücks auf den Jahresabschluss und die zukünftigen Risiken 
beschreiben. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

• die in Abschnitt „Chancengleichheit zwischen Männern 
und Frauen – Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§ 289f HGB“ des Lageberichts enthaltene Erklärung zur 
Unternehmensführung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben 
zur Frauenquote)

• den Geschäftsbericht mit Ausnahme des geprüften Jah-
resabschlusses und des Lageberichts sowie unseres Be-
stätigungsvermerks.

• Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen In-

formationen, und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu ab.

• Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 
dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum 
Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
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sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderun-
gen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungs-
legungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkei-
ten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Ab-
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schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend 
beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil hierzu zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhal-
tung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zur Führung ge-
trennter Konten sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwen-
dig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach §  6b 
Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden, 
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach §  6b 
Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, 
ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b 
Abs.  3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind 
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Köln im Juli 2019

Der Vorstand

189 Jahresabschluss 2018 der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG

Die Hauptversammlung der Häfen und Güterverkehr Köln AG 
hat am 19. Juni 2019 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2018 festgestellt.

Nach Abzug der Garantiedividende an den Rhein-Erft-Kreis 
von 51.132,26 Euro ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2018 ein Gewinn von 7.796.590,75 Euro, der im 
Rahmen des bestehenden Organschaftsvertrages an die Ge-
sellschafterin Stadtwerke Köln GmbH abgeführt wird.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 9. April 2019 fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG, Köln – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Häfen und Güterverkehr Köln AG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 
geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote), die im Abschnitt 2.5.2 
„Chancengleichheit von Männern und Frauen“ im Lagebericht 
enthalten ist, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2018 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-
fungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmens-
führung.

Gemäß §  322 Abs.  3 Satz  1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-
ten und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:

•	 die Erklärung zur Unternehmensführung nach §  289f 
Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) und 

•	 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme 
des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie 
unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab.
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-
sichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
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hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Köln, im Juli 2019

Der Vorstand

190 Öffentliche Auslegung des Planfeststellungs- 
beschlusses für die Erweiterung und den  
Weiterbetrieb der Deponie „Am Wiemersgrund“  
in Köln-Poll als Deponie der Klasse I

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2–10, 50667 Köln, wird Folgendes bekannt gemacht:

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln
gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UVPG 

i.V.m. § 9 Abs. 2 UVPG a.F.
i.V.m. § 74 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 VwVfG

im Planfeststellungsverfahren für die Erweiterung und 
den Weiterbetrieb der Deponie

„Am Wiemersgrund“ in Köln-Poll als Deponie der Klasse I

Bezirksregierung Köln� Köln, den 17.07.2019
Az.: 52.03.09-0003/17/11.0-PF

Gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) – geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Modernisierung des Rechts zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vom 20.07.2017 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28.07.2017 (BGBl. Jahrgang 2017, Teil I, Nr. 52, 
S. 2808 ff.) in Verbindung mit § 9 Abs. 2 UVPG in der Fassung, 
die bis zum 16.05.2017 galt, in Verbindung mit § 74 Abs. 4 
Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) wird bekannt gemacht:

Die Bezirksregierung Köln hat gemäß § 35 Abs. 2 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG), § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 
Verbindung mit § 74 VwVfG mit Beschluss vom 28.06.2019 den 
Plan für die Erweiterung und den Weiterbetrieb der Deponie „Am 
Wiemersgrund“ in Köln-Poll als Deponie der Klasse I festgestellt.

Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses lautet 
wie folgt:

 „Auf den Antrag der Firma Deponiegesellschaft Wiemers-
grund mbH & Co. KG, Dieselstraße 10, 50354 Hürth vom 
23.12.2016 in der Fassung vom 25.06.2019 wird der Plan 
zur Änderung der Oberflächengestaltung des Deponieab-
schnitts (DA) 2 der Deponie „Am Wiemersgrund“ der De-
ponieklasse (DK) I auf einer Fläche von 3,1 ha und zur Er-
richtung und zum Betrieb des 3. Deponieabschnittes auf 
einer Gesamtfläche von ca. 10,1 ha, zur Beseitigung der 
auf dem Betriebsgelände befindlichen südöstlichen Was-
serfläche im Bereich des 3. Deponieabschnittes durch 
Verfüllung einschließlich aller weiteren Folgemaßnahmen 
auf den Grundstücken Gemarkung Poll, Flur 38, Flurstü-
cke 622, 826, 335 und teilweise 953 mit einem Gesamt-
ablagerungsvolumen von 2.687.000 m³ DK I – Abfällen 
und zur Einrichtung einer neuen Ausfahrt nach § 35 Abs. 2  
KrWG, § 68 WHG in Verbindung mit §§ 72 ff. VwVfG 
unter teilweiser Änderung der Plangenehmigung vom 
14.03.2013 in der Fassung vom 30.03.2015 festgestellt.

 Dieser Planfeststellungsbeschluss ersetzt alle anderen 
für dieses Vorhaben nach Bundes- oder Landesrecht er-
forderlichen Erlaubnisse, Planfeststellungen, Ausnahmen 
oder Befreiungen (§ 75 Abs.1 VwVfG).

 Der Plan umfasst folgende Einzelmaßnahmen:
 •  Änderung der Oberflächengestaltung des Deponieab-

schnittes DA 2
 •  Errichtung und Betrieb des 3. Deponieabschnittes mit 

einer neuen Ausfahrt mit einem Gesamtablagerungs-
volumen von 2.687.000 m³ DK I – Abfällen

 •  Beseitigung der Wasserfläche auf dem Grundstück 
Gemarkung Poll, Flur 38, Flurstück 622 durch Verfül-
lung

 •  Genehmigung zur Einleitung von Sickerwasser in den 
öffentlichen Kanal gemäß § 58 Abs. 1 WHG

 •  Befreiung von den Festsetzungen des Landschafts-
schutzgebietes L 23 „Freiraum um das Gremberger 
Wäldchen von Poll bis Heumar“ gemäß § 67 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG

 •  Genehmigung nach § 39 Abs. 1 LFoG NRW für die 
Rodungen von bis zu max. 3 ha Wald auf den oben 
genannten Grundstücken im Bereich des Deponieab-
schnittes 3

 •  Ausnahme von der Oberflächenwassermengenerfas-
sung gemäß Anhang 5 Nr. 3.1 Satz 1 Ziff. 4 Satz 2 
DepV
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	 •	� Ausnahme von der Temperaturmessung im Basisab-
dichtungssystem gemäß Anhang 5 Nr. 3.2 Satz 3 
DepV“

Weiter wurde eine bis zum 31.12.2041 befristete und jederzeit 
widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 und § 57 
WHG zur Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser 
von temporär und endgültig abgedichteten Flächen sowie von 
noch nicht betriebenen Flächenbereichen der Basisabdichtung 
aus folgenden Teileinzugsgebieten und in folgenden Mengen

•	 Teileinzugsgebiet TE1 (3,85 ha) mit einer Abflussmenge 
von 166,29 l/s und einem Abflussbeiwert von 0,214

•	 Teileinzugsgebiet TE2 (5,42 ha) mit einer Abflussmenge 
von 241,57 l/s und einem Abflussbeiwert von 0,221

•	 Teileinzugsgebiet TE3 (2,15 ha) mit einer Abflussmenge 
von 104,34 l/s und einem Abflussbeiwert von 0,241

im südlich gelegenen Versickerungsbecken mit vorgeschal-
tetem Sedimentationsbecken und im Bereich des südlichen 
Randweges außerhalb des abgedichteten Deponiekörpers 
und zur Versickerung von Niederschlagswasser der befestig-
ten Flächen des südlichen Ausfahrtsbereiches in den Unter-
grund über den entlang des Randweges angelegten Versicke-
rungsgraben zum Retentions- / Versickerungsbecken erteilt.

Im Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt worden. Im Planfeststellungsbeschluss sind Nebenbe-
stimmungen festgelegt worden, insbesondere zur Errichtung, 
zum Betrieb, zur Gewässerverfüllung, zur Indirekteinleitung, 
zum Arbeitsschutz und zum Natur- und Landschaftsschutz. Für 
die vorgenannte Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlags-
wasser wurden ebenfalls Nebenbestimmungen festgelegt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig 
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen 
entschieden worden.

Die sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses ist 
gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 4 VwGO angeordnet.

Dem Planfeststellungsbeschluss ist folgende Rechtsbehelfs-
belehrung beigefügt:

„Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss und die wasser-
rechtliche Erlaubnis sowie die Kostenentscheidung kann inner-
halb eines Monats nach der Zustellung Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 
50667 Köln schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeam-
tin bzw. des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevoll-
mächtigten Person versäumt werden sollte, so würde deren 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts er-
hoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Be-
arbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß  
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermitt-
lung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-

nung über die technischen Rahmenbedingungen des elek-
tronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektro-
nische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I, S. 3803)  
in der derzeit geltenden Fassung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.
justiz.de.

Der Klage kommt gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO in An-
betracht der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wir-
kung zu. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung der gegen den Planfeststellungsbeschluss 
gerichteten verwaltungsgerichtlichen Klage beantragt werden.

Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 
50667 Köln, zu stellen oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zu erklären.

Hinweis: Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) entfällt die aufschiebende Wirkung der Klage 
bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten, so 
dass der festgesetzte Betrag auch im Falle einer Klage inner-
halb der gesetzten Frist zu zahlen ist. Auf Antrag kann das 
Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung der Klage 
unter Beachtung des § 80 Abs. 6 VwGO gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO wiederherstellen.“

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zu-
sammen mit einer Ausfertigung der festgestellten Planunter-
lagen im Zeitraum

von Montag, dem 05.08.2019 bis  
einschließlich zum Montag, den 19.08.2019

während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung Köln, 
Bauverwaltungsamt, Stadthaus, Westgebäude, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 14C46

montags und donnerstags� 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
dienstags� 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
mittwochs und freitags� 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über 
deren Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegen-
über allen übrigen Betroffenen als zugestellt. Der Beschluss 
kann bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffe-
nen schriftlich angefordert werden.

Der Bekanntmachungstext, der Beschluss mit der wasser-
rechtlichen Erlaubnis und die dazugehörigen festgestellten 
Planunterlagen werden parallel gemäß § 27a VwVfG, d.h. mit 
Beginn der Offenlage bis zum Ende der Auslegungsfrist, d.h. 
vom 05.08.2019 bis einschließlich zum 19.08.2019 auf der In-
ternetseite der Bezirksregierung Köln unter:

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_
deponien_planfeststellungsverfahren/bekanntmachungen_
koeln/index.html

http://www.justiz.de
http://www.justiz.de
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/bekanntmachungen_koeln/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/bekanntmachungen_koeln/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/52_deponien_planfeststellungsverfahren/bekanntmachungen_koeln/index.html
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zugänglich gemacht. Dieser Bekanntmachungstext wird auch 
auf der Internetseite der Stadt Köln eingestellt. Von der In-
ternetseite der Stadt Köln wird auf die Internetseite der Be-
zirksregierung Köln zu den vorgenannten Unterlagen verlinkt. 
Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet 
veröffentlichten Unterlagen mit den amtlichen Planunterlagen 
wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der in Papierform 
zur Einsicht ausgelegten Unterlagen bei der oben genannten 
Stelle ist maßgeblich.

Im Auftrag
gez. Vesper

Köln, den 22.07.2019
Die Oberbürgermeisterin
Bauverwaltungsamt
Im Auftrag
Rolf Stamm
Stellvertretender Amtsleiter

191 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Anna Luise Jochum

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0427475.0027.5.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Anna Luise Jochum, Dominikanische Republik

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Daniel Ista

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0471577.0013.3.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Daniel Ista, Vaals, Niederlande

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Jan Nikus und Raquel Sanchez Nieto

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0830461.0008.6.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Jan Nikus, Raquel Sanchez Nieto, 443 Grace Street, 5211 
PITTSBURGH, USA

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019 
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Kerstin Heyen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0680801.0006.8.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kerstin Heyen, 
James Cookstraat 46,3, 
1056 AMSTERDAM
NIEDERLANDE

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Kirsten Sauer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.606378.0010.0.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kirsten Sauer, Menno von Coehoornstraat 11b, 6217 MAAST-
RICHT, NIEDERLANDE

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Stefan Pullitzky

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0653488.0015.8.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Stefan Pullitzky, Village Moo 2 Bohput Sub 
Chaweng Beach  162/79, 84320  KOH SAMUI, 
THAILAND 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Thomas Schöffel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 26.07.2019, 22.0473015.0011.6.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Thomas Schöffel, CROSBIES, 
ANTIGUA UND BARBUDA

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma Unitrade Ns Logistic d.o.o.

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 22.07.2019, 22.0942486.0005.4.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 203, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Unitrade Ns Logistic d.o.o., Vase Pelagica 3, 21000 Novi Sad, 
Serbien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.07.2019
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Anton Davies

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Öffentliche Mahnung, 23.07.2019, 
22.0705329.0059.0.21332507

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 209, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Anton Davies HS: Seidenstr. 4, 51063 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.07.2019
Im Auftrag
gez. Zerrath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Vural Cicek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 24.07.2019, 22.1168660.0017.4.21332507

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 209, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Vural Cicek HS: Düsseldorfer Str. 144, 51063 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 24.07.2019
Im Auftrag
gez. Zerrath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rositsa Stoykova

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 22.07.2019, 22.1203768.0007.3.21331905

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 208, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rositsa Stoykova HS: An der Fuhr 4, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.07.2019 
Im Auftrag
gez. Jüttner
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Calogero Spagnolo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 25.07.2019, 22.0822509.0023.1.21324900

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 207, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Calogero Spagnolo HS: Teutoburger Str. 6, 50678 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag
gez. Preiß

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Hamid Shahidi Asl

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 25.07.2019, 22.0918089.0010.6.21324900

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 207, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Hamid Shahidi Asl HS: Rolandstr. 91, 50677 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag
gez. Preiß

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Mohsen Haji Beigi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 25.07.2019, 22.0936272.0012.2.21324900

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 207, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
MohsenHaji Beigi HS: Am Vorgebirgstor 25, 50969 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag
gez. Preiß

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Masoumeh Mosahab

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 23.07.2019, 22.0054036.0056.4.21327606

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 114, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Masoumeh Mosahab HS: Linder Mauspfad 41-a, 51147 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 23.07.2019
Im Auftrag
gez. Hartung
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma HSK Logistik GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer 2016 und 2017 und Be-
scheid über Zinsen zur Gewerbesteuer 2016 und 2017 vom 
25.07.2019, 212/12 – 206.141.607.005

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 232, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Firma HSK Logistik GmbH, Lanterstr. 34, 46539 Dinslaken

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Wittmann, Christoph

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben für das Kalenderjahr 2019 
vom 31.07.2019, 212/21, 123.004.293.031

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 528, Athener Ring 4, 50765 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Christoph Wittmann, Königsleiten 62, AT 5742 Wald im 
Pinzgau

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 24.07.2019
Im Auftrag  
gez. Reinert-Fuchs

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Aytekin Toy

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben für das Kalenderjahr 2019 
vom 05.08.2019, 212/22 – 135.530.014.038

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Abteilung 
Grundbesitzabgaben, Zimmer 524, Athener Ring 4, 50765 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Aytekin Toy, Mosenbergstr. 14, 50765 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag 
gez. Grewelding

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Ibrahim Özlüleci

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 22.07.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(487/2019)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Özlüleci, Ibrahim, zu. Weidengasse 54, 50668 Köln
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Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 22.07.2019
Im Auftrag
gez. Dreschmann

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Panteleimon Tzamantakis

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 22.07.2019, Aktenzeichen: 322/2 – 3100 
(488/2019)

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Führerscheinstelle, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Tzamantakis, Panteleimon, zul. Salierring 12, 50667 Köln Ob-
losenunterkunft „Diakonie“

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 22.07.2019
Im Auftrag
gez. Dreschmann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr / Frau Sleman, Habeb

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ladung, Belehrung + Empfangsbestätigung, 332-16

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Bezirk-
sausländeramt Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Sleman, Habeb, Merianstr. 1b, 50765 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 26.07.2019
Im Auftrag
gez. Harnischmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Mustapha Hadjeras

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohugn v. 22.07.2019, Az.: 333-101-Zer

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Mustapha Hadjeras, geb. 10.04.1956 in Algier

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 22.07.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrahn

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Hamza Chalabi, geb. am 11.07.1998

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung, 22.07.2019, 333/102-Chalabi-VB-112/19

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 - 66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Hamza Chalabi, ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 22.07.2019
Im Auftrag
gez. Heeger

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Hinko Hinkov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 23.07.2019 – Inverzugsetzung, Aktenzeichen: 
920/94 – 1 520 1 03 03 3149 und 3151

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschuss, Kalker Hauptstr. 247-273, 
51103 Köln

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Hinkov, Hinko, Bergisch Gladbacher Str. 107, 51065 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 23.07.2019
Im Auftrag
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Christian Demmer

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 12.07.2019, 502/94-1 520 1 13 13 1312

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 311, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Christian Demmer, Von-Lohe-Str. 2, 51063 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 25.07.2019
Im Auftrag
gez. Wagner
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G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

05.08.2019
(Montag)

Hauptausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal, Raum-Nr. 1.18  
16.30 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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